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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1988

Norm

EisbEG §34 Abs2

EisbEG §36

Rechtssatz

Die einen Exekutionstitel darstellende Feststellung der Entschädigung wird durch den Verteilungsbeschluß weder

erweitert noch abgeändert. Es bildet auch keine (weiteren) Exekutionstitel, auf Grund dessen der einem Gläubiger

zugewiesene Betrag im Wege der Exekution hereingebracht werden könnte.
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